
Kappen der Sauerstoffzufuhr die 
Sterbephase unumkehrbar einleitet 
und der Tod unmittelbar herbeige-
führt werden sollte und die in der 
Patientenverfügung vorgesehenen 
Bedingungen für einen Behandlungs-
abbruch (noch) nicht vorliegen. Die 
Schwiegermutter des Angeklagten 
war in stationärer Behandlung. Da 
sich der Zustand verschlechterte, 
wurde ihr angekündigt, dass sie auf 
die Intensivstation verlegt werden 
müsse. Darin willigte sie ein. Danach 
trat ein ernster Gesundheitszustand 
ein, der zwar zum Tode führen 
konnte, aber aus medizinischer Sicht 
nicht hoffnungslos war. Der Ange-
klagte beschloss unter Berufung auf 
eine Patientenverfügung, deren 
Inhalt ihm unbekannt war, von den 
Ärzten das Abstellen der medizini-
schen Geräte zu erzwingen und falls 
dem nicht nachgegeben werden 
sollte, selbst Hand anzulegen und 
Perfusoren und Sauerstoffgerät 
abzuschalten. Die behandelnde Ärz-
tin wies darauf hin, dass die gerade 
erst eingegangene Patientenverfü-
gung zunächst geprüft und bewertet 
werden müsse. Der Angeklagte be -
tätigte sodann die Ausschalter der 
Bedienelemente und wollte das Sau-
erstoffgerät abschalten. Daran gehin-
dert kam es dennoch zu einem dra-

matischen Abfall des Blutdrucks und 
der Herzfrequenz. Die Patientin starb 
wenig später. Das kurzfristige Ab -
schalten der Perfusoren war hinge-
gen nicht nachweislich todesursäch-
lich. Das Vorgehen des Angeklagten 
war nicht als Behandlungsabbruch 
auf der Grundlage des Patientenwil-
lens nach den Grundsätzen der BGH-
Entscheidung vom 25.06.2010 (siehe 
oben) gerechtfertigt. Zum einen 
kannte der Angeklagte die Patien-
tenverfügung nicht genau. Außer-
dem lagen die Voraussetzungen für 
einen Behandlungsabbruch nicht vor. 
Aus medizinischer Sicht befand sich 
die Patientin weder im unmittelbaren 
Sterbeprozess, noch war es bei ihr zu 
einem nicht mehr behebbaren Aus-
fall lebenswichtiger Funktionen des 
Körpers gekommen, der zum Tode 
führt. 
Im Übrigen wies der BGH darauf hin, 
dass in Fällen, in denen zukünftig ein 
rechtfertigender Behandlungsabbruch 
auf der Grundlage des Patientenwil-
lens in Rede steht, die Voraussetzun-
gen der §§ 1901 a, 1901 b BGB mit 
seinen verfahrensrechtlichen Absi-
cherungen zu beachten sind. Bei der 
Bestimmung der Grenze einer mögli-
chen Rechtfertigung von kausal 
lebensbeendenden Maßnahmen ent-
falten diese Vorschriften auch für das 

Strafrecht Wirkung. Damit wollte der 
BGH sicherstellen, dass Patientenver-
fügungen nicht ihrem Inhalt zuwider 
als Vorwand genutzt werden, um 
aus unlauteren Motiven auf eine 
Lebensverkürzung schwer erkrankter 
Patienten hinzuwirken. Darüber hin-
aus muss in der regelmäßig die Betei-
ligten emotional stark belastenden 
Situation, in der ein Behandlungsab-
bruch in Betracht zu ziehen ist, 
gewährleistet sein, dass die Entschei-
dung nicht unter zeitlichem Druck, 
sondern nur nach sorgfältiger Prü-
fung der medizinischen Grundlagen 
und des sich gegebenenfalls in einer 
Patientenverfügung manifestieren-
den Patientenwillens erfolgt. Dass es 
solcher, das Verfahren regelnder Vor-
schriften bedarf, um einen miss-
bräuchlichen und/oder vorschnellen 
Abbruch lebenserhaltender Maßnah-
men zu verhindern, wird bei Kennt-
nisnahme solcher Sachverhalte be -
sonders deutlich. In Klinik und Praxis 
sind regelnde Behandlungspfade 
empfehlenswert. Auch das Projekt 
der Sächsischen Landesärztekammer 
zur mobilen Ethikberatung stellt 
einen Baustein dar, behandelnden 
Ärzten in ethisch schwierigen Situati-
onen zu helfen.
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Leiter der Rechtsabteilung
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Medizin & Glaube
Veranstaltungsreihe im Deutschen 
Hygiene-Museum in Kooperation 
mit der Sächsischen Landesärzte-
kammer und dem KathedralForum

In dem Maße, in dem die moderne 
Medizin den Zusammenhang zwi-
schen Körper und Seele wiederent-
deckt, wächst auch das Interesse an 
Heilungsprozessen, die nicht allein 
auf der somatischen Ebene erklärbar 
sind. Kann Glaube heilen? Die Vor-
träge der Veranstaltungsreihe „Medi-
zin & Glaube“ thematisieren unter-
schiedliche Beziehungen zwischen 
Medizin und Glaube, Heilung und 
Religion und richten sich sowohl an 
Ärzte als auch an Psychotherapeuten, 
Pflegekräfte und die interessierte 
Öffentlichkeit. Die Reihe ist Bestand-
teil des Rahmenprogramms zu der 

bis 5. Juni 2011 laufenden Sonder-
ausstellung „Kraftwerk Religion“. 

8. März 2011, 19.00 Uhr
Hat die Medizin die Seele verlo-
ren? Über den Glauben aus  ärzt-
lich-psychotherapeutischer Sicht
Prof. Dr. med. Eckehard Frick, SJ, 
 Professor für Spiritual Care an der 
Ludwig-Maximilians-Universität und 
Professor für Psychosomatische 
Anthropologie an der Hochschule  
für Philosophie, München

15. März 2011, 19.00 Uhr
Medizin, Magie und Religion. Hei-
len in Afrika
PD Dr. Walter Bruchhausen, Medizin-
historisches Institut, Rheinische Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn

22. März 2011, 19.00 Uhr
Angst, Depression und Wahn. 

Religion und psychische Erkran-
kung
Dr. med. Friedemann Ficker, ehem. 
ärztlicher Direktor des Marienkran-
kenhauses Dresden

29. März 2011, 19.00 Uhr
Alles nur Einbildung? Der Place-
boeffekt
Prof. Dr. phil. Robert Jütte, Leiter des 
Instituts für Geschichte der Medizin, 
Robert Bosch Stiftung, Stuttgart

Veranstaltungsort:
Deutsches Hygiene-Museum
Lignerplatz 1, 01069 Dresden
www.dhmd.de
Die Vorträge werden durch die Säch-
sische Landesärztekammer als zertifi-
zierte Ärztefortbildung mit je zwei 
Punkten anerkannt.

Patricia Grünberg M.A.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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